
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7180/1-Pr 1/89 

An den 

II - tl~ 1 der Beilagen zu den Slcl10graphischen Protokollen ... . 
des Nationalrates XVII. Gesetzgebullgspcriode 

312,4 lAB 

1989 -03- 06 

zu 3-1 f1. IJ 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 3182/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Smolle und Freunde (3182/J), betreffend Sportstätten-Ver­

ordnung, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Um die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erlassung der 

erwähnten "Sportstätten-Verordnung" zu ermitteln, hat das 

Bundesministerium für Justiz im Dezember 1988 Stellungnah­

men der Landeshauptmänner eingeholt; diese Unterlagen bil­

deten die Grundlage für die beiden Verordnungen des Bun­

desministers für Justiz vom 30. Dezember 1988, BGBl 759 

und BGBl 1989/11. Auf die - nachstehend im Wortlaut wie­

dergebenen - Berichte der Landeshauptmänner verweise ich 

zur Beantwortung des Punktes 1 der vorliegenden Anfrage: 

a) Stellungnahme des Landeshauptmannes von Burgenland 

(Fernschreiben vom 20.12.1988, Zahl Lad-2414/5-1988): 

"Unter Bezugnahme auf Ihr Fernschreiben vom 13.12.1988 

betreffend die Änderung des § 49 Abs. 1 MRG darf ich Ihnen 

mitteilen, daß das Land Burgenland legistische Maßnahmen 

der Raumordnung zur Erhaltung der Widmung von Grundflächen 

als Sportstätten, Kinderspielplätze oder Verkehrsübungs­

plätze für Kinder vorbereitet. Die Erlassung einer Verord-
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nung im Sinne des § 49 Abs. 1 MRG wird daher für notwendig 

erachtet, weshalb ich Sie um entsprechende Veranlassung 

ersuchen darf." 

b) Stellungnahme des Landeshauptmannes von Niederöster­

reich (Schreiben vom 16.12.1988, LH-S-88126): 

"1. Das Land Niederösterreich ersucht um Erlassung einer 

Verordnung nach § 49 Abs. 1 Mietrechtsgesetz für das 

Landesgebiet von Niederösterreich mit einer Geltungs­

dauer bis zum 31. Dezember 1990. 

2. Das Land Niederösterreich beabsichtigt, in diesem 

Zeitraum Maßnahmen zu ergreifen, um derzeit bestehende 

Sportstätten, Kinderspielplätze und Verkehrsübungs­

plätze für Kinder auch in Zukunft für den bisherigen 

Verwendungszweck zu erhalten. Dabei ist sowohl an ge­

setzliche Maßnahmen auf dem Gebiet der Raumordnung als 

auch an die Erlassung von individuell-konkreten Ver­

waltungsakten gedacht. Das Land Niederösterreich wird 

bereits zu Beginn des kommenden Jahres Verhandlungen 

mit Vertretern der Gemeinden und Sportorganisationen 

aufnehmen, um in der zur Verfügung stehenden Zeit die 

anstehenden Probleme durch legistische, administrative 

und sonstige Maßnahmen zu lösen." 

c) Stellungnahme des Landeshauptmannes der Steiermark 

(Fernschreiben vom 16.12.1988): 

"In Erledigung Ihres Fernschreibens teile ich Ihnen mit, 

daß in der Steier~ark Maßnahmen der Raumordnung zur Erhal­

tung der Widmung von Grundflächen als Sportstätten, Kin­

derspielplätze oder Verkehrsübungsplätze für Kinder vorbe­

reitet werden. 
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Ich ersuche Sie daher, in die Verordnung auch für die 

Steiermark gemäß § 49 Abs. 1 MRG einen Kündigungsschutz 

bis 31. Dezember 1990 festzusetzen." 

d) Stellungnahme des Landeshauptmannes von Tirol (Fern­

schreiben vom 23.12.1~88, praes.abt. ii-17/311): 

"Entsprechend dem Fernschreiben vom 12. Dezember 1988, das 

der Herr Bundesminister für Justiz an mich gerichtet hat, 

ersuche ich um die Erlassung einer Verordnung nach § 49 

Abs. 1 MRG des Mietrechtsgesetzes (in der Fassung der vom 

Nationalrat in seiner Sitzung am 13.12.1988 beschlossenen 

Novelle) für das Gebiet des Landes Tirol mit einer Gel­

tungsdauer bis zum 31. Dezember 1990. Die Landesregierung 

beabsichtigt nämlich, zur Verwirklichung der Ziele der 

überörtlichen Raumordnung nach § 1 des Tiroler Raumord­

nungsgesetzes 1984, LGB1.Nr. 4, insbesondere des Zieles 

nach § 1 Abs. 2 litt h (Vorsorge für sportliche Einrich­

tungen), durch Verordnung ein entsprechendes Entwicklungs­

programm für das gesamte Landesgebiet nach § 4 leg. cit. 

zu erlassen. In diesem Entwicklungsprogramm sollen auch 

Maßnahmen hinsichtlich der Widmung von Sonderflächen für 

Sportstätten und dergleichen vorgesehen werden." 

e) Stellungnahme des Landeshauptmannes von Salzburg 

(Schreiben vom 15.12.1988, 0/9-14-519/5-1988): 

"Der Nationalrat hat das Mietrechtgesetz im § 49 Abs. 1 

dahingehend geändert, daß der Bundesminister für Justiz 

für bestimmte Bundesländer für die Zeit bis längstens 

31. Dezember 1990 durch Verordnung für gemietete Grund­

flächen, die als Sportstätten, Kinderspielplätze oder Ver­

kehrsübungsplätze für Kinder verwendet werden, Regelungen 

treffen kann, die den §§ 19 bis 23 des Mietengesetzes ent-
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sprechen, wenn nach Anhörung des Landeshauptmannes fest­

steht, daß im Land Maßnahmen der Raumordnung zur Erhaltung 

der Widmung von Grundflächen als Sportstätten, Kinder­

spielplätze oder Verkehrsübungsplätze für Kinder Vorberei~ 

tungen getroffen werden. 

Diese Novelle ist zwar noch nicht kundgemacht, ich erlaub~· 

mir aber, in Anbetracht des baldigen Auslaufens der gegen­

wärtigen mietrechtlichen Regelungen für die erwähnten Be­

reiche, die Mitteilung, daß von mir eine Studiengruppe 

eingesetzt wird, die eine einschlägige Novellierung zum 

Sportgesetz oder zum Raumordnungsgesetz vorbereiten soll, 

wie sie der Beschluß des Nationalrates als Voraussetzung 

für eine Verordnung Ihrerseits vorsieht. Ich ersuche Sie, 

sehr geehrter Herr Bundesminister, deshalb, eine solche 

Verordnung auch für das Bundesland Salzburg vorzusehen." 

f) Stellungnahme des Landeshauptmannes von Oberösterreich 

(Fernschreiben vom 27.12.1988): 

"Im geltenden O.ö. Raumordnungsgesetz, LGBI Nr. 18/1972, 

in der geltenden Fassung, ist in § 2 (10) als Raumord­

nungsgrundsatz normiert, daß Gebiete, die sich für die 

Erholung besonders eignen und hiefür benötigt werden, ge­

sichert und weiterentwickelt werden sollen durch die 

Schaffung von 

1. Freiräumen für die tägliche Erholung in Wohnstätten­

nähe (Schaffung neuer Parkanlagen, Spiel- und Sport­

plätze, Kleingartengebiete usw. in zusammenhängenden 

Grünbereichen) i 

2. Naherholungsgebieten in guter räumlicher und verkehrs­

mäßiger Zuordnung zu den Wohn- und Arbeitsstätten der 

Verdichtungsgebiete (Abs. 5 Z. 2 bis 4). 
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Unter 'Schaffung' ist in diesem Zusammenhang nicht nur die 

Errichtung, sondern auch die (dauernde) Erhaltung dieser 

Stätten zu verstehen. 

Auch Verkehrsübungsplätze für Kinder kBnnen im weiteren in 

die genannten Kategorien eingeordnet werden. 

Darüber hinaus ist auch in baurechtlichen Bestimmungen 

(§§ 4 (4), 27 (1), 31 o.B. Bauordnung, .LGBl Nr. 35/1976, 

in der geltenden Fassung) die Verpflichtung zur Errichtung 

(und Erhaltung) entsprechender Kinderspielplätze; Erho­

lungsflächen und dergleichen enthalten. 

Darüber hinaus ist auf das O.B. Kinder- und Jugendspiel­

platzgesetz, LGBI Nr. 107/1981, zu verweisen. 

Nach § 1 dieses Gesetzes hat jede Gemeinde nach Maßgabe 

der ihr zur Verfügung stehenden Mittel für die Errichtung 

von Bffentlichen Kinder- und Jugendspielplätzen in ihrem 

Gemeindegebiet zu sorgen. 

Nach Abs. 3 leg. cit. sind Bffentliche Spielplätze in den 

Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan auszuweisen. 

Es kann daher festgestellt werden, daß in OberBstetreich 

bereits im o.B. Raumordnungsgesetz und in der O.B. Bauord­

nung Maßnahmen zur Errichtung und Erhaltung der Widmung 

von Grundflächen als Sportstätten, Kinderspielplätze oder 

Verkehrsübungsplätze für Kinder getroffen wurden. 

Um diese auch den Bffentlich-rechtlichen Intentionen ent­

sprechend erhalten zu kBnnen, wird die Erlassung einer 

Verordnung nach § 49 (1) MRG für notwendig gehalten." 
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Diese - ursprUnglichen - Angaben der Landeshauptmänner 

waren meines Erachtens für die Erlassung der Verordnungen 

ausreichend. Zur Beantwortung der gegenständlichen parla­

mentarischen Anfrage habe ich noch ergänzende Stellungnah­

men der Landeshauptmänner eingeholt. Ablichtungen dieser 

Stellungnahmen sind der Anfrage angeschlossen. 

Zu 2: 

a) In den Verordnungen vom 30. Dezember 1988, BGBI 759 und 

BGBI 1989/11, habe ich die im Bundesgesetz vom 13. Dezem­

ber 1988, BGBl 724, vorgesehene Höchstgrenze von zwei Jah­

ren für die Durchführung der von den Ländern im gegebenen 

Zusammenhang in Aussicht genommenen Maßnahmen der Raumord­

nung aus folgenden Überlegungen ausgeschöpft: 

Eine sorgfältige Vorbereitung der angeführten Maßnahmen 

wird zweifellos ziemlich viel Zeit beanspruchen. Nach 

Schaffung entsprechender landesrechtlicher Grundlagen be­

darf es jedenfalls noch besonderer privatrechtlicher Ver­

einbarungen. All dies kann nach Ansicht des Bundesmini­

steriums für Justiz - wenn überhaupt - kaum früher als vor 

Ablauf von zwei Jahren rechtswirksam werden. Es war daher 

mit Sicherheit vorauszusehen, daß eine von mir ursprüng­

lich ins Auge gefaßte kürzere Frist später mit Verordnung 

auf das Höchstmaß hätte erstreckt werden müssen. 

b) Es ist mir nicht bekannt, wie viele Sportstätten von 

den Verordnungen vom 30. Dezember 1988 betroffen sind 

(dieses Kriterium war auch nicht Voraussetzung für die 

Erlassung dieser Verordnungen). Im übrigen werden vom An­

wendungsbereich der Verordnungen alle Sportstätten in den 

genannten Bundesländern erfaßt, soweit sie nicht nach dem 

31. Dezember 1967 ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel 
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neu geschaffen worden sind (§ 1 Abs. 3 z. 1 des Mietenge­

setzes 1922). 

c) Wie aus den Materialien zur Mietrechtsgesetz-Novel-

le 1988, BGBI 724, (844 BlgNR XVII. GP) hervorgeht, ist 

der Nationalrat bei Beschlußfassung dieses Ges~tzes davon 

ausgegangen, daß an der Erhaltung von Sportanlagen, Kin­

derspielplätzen und Verkehrsübungsplätzen für Kinder ein 

berechtigtes Bffentliches Interesse besteht, da ohne das 

Gesetz mit Beginn des Jahres 1989 die Mietverträge zahl­

reicher Sportanlagen, Kinderspiel- und Verkehrsübungs­

plätze gekündigt bzw. nur mehr unter drastisch erhBhten 

Mieten verlängert würden. Der Nationalrat hat damit 

deutlich zum Ausdruck gebracht, daß an der verlängerung 

des mietrechtlichen Kündigungsschutzes für Sportanlagen, 

Kinderspielplätze und Verkehrsübungsplätze für Kinder bei 

Vorliegen der im § 49 Abs. 1 MRG in der Fassung des Bun­

desgesetzes BGBI 1988/724 angeführten Voraussetzungen ein 

"Allgemeininteresse" besteht, das eine Einschränkung des 

Eigentumsrechts rechtfertigt; auf die gleichen Kriterien 

zur Rechtfertigung eines Eingriffs in das Eigentumsrecht 

stellt aber der Artikel lAbs. 2 des (Ersten) Zusatzproto­

kolls zur MRK ab. 

d) In den genannten Verordnungen wird keine Differenzie­

rung zwischen den einzelnen Sportstätten vorgenommen, weil 

in den zugrunde liegenden Mitteilungen der Landeshauptmän- . 

ner keine Unterscheidung getroffen worden ist. Es hätte 

daher an einer Grundlage für eine Differenzierung in den 

Verordnungen gefehlt. 

Die Anordnung der Kündigungsbeschränkung durch die Verord­

nungen vom 30. Dezember 1988 war nicht bloß vertretbar, 

sondern auf Grund des Gesetzes (BGBl 1988/724) und der 
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Mitteilungen der Landeshauptmänner für mich sogar geboten. 

Es war mir daher verwehrt, anderen Überlegungen Raum zu . 

geben. 
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AMT DER ßIJRCENLÄNDISCHEN LANDESRECIERUNG 

Landesamtsdi rektion 

Zahl: LAD-5 77/3-1989 

Mietrechtl icher Kündigungsschutz 
für Sportst5tten. Pari. AnfriJge 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Smolle und Gen., ZI.3182/J-NR/1989. 

Eisenstadt , am 8. 2. 1989 

Telefon (02682) -600 
Klappe 285 Durchwahl 

Bezug: CZ. 7121/5-1 7/89 BUNDESMINISTERIUM FUR JUSTIZ 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wien 

EIngeI. o 9. FE B. 1989 

Zu der mit obbez. Schreiben vom 16, 1. 1989 ergangenen Anfrage beehrt 

sich das Amt der Bgld. Landesregierung mitzuteilen, daß die Landesamts­

direktion den· Entwurf. einer Novelle zum Bgld. Raumplanungsgesetz vorbe­

reitet hat, wonach die Landesregierung einerseits mit Verordnung Vorbe­

haltsflächen für Maßnahmen von besonderer landespolitischer Bedeutung 

(z. B. Sportstätten) festlegen kann und andererseits bei der Genehmigung 

von Flächenwidmungsplänenu. a; zu prüfen hat, ob überörtliche I nter­

essen des Sportstättenschutzes verletzt werden. Dieser Gesetzesentwurf 

wird in Kürze zur Begutachtung versendet werden. 

Im Bemühen um die Erhaltung der Widmung von GrundWichen als Sport­

stätten hat die Landesamtsdirektion weiters auch· eine Bestandserhebung 

der Sportstätten des Landes in die Wege geleitet (mit GZ LAD-577/2-1989), 

deren Ergebnis bis Ende Februar 1989 erwartet werden kann. 

F.d.R.d.A. 
r,n "'.,,\ 
~ LYA. ... ..t.:....,-, 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 

/' fach. 

Slg. 
Akten 
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LANDESAAT 

LIESE PROKOP 

her!'n 
Bundesminister 
Ur. Egmont Foregger 
BM fl.ir Justiz 

t'luseumstraHe 1 
1070 wien 

c :,:. I~ 
,. ~ . .2. 

f e.b . 1989 
WIEN.AM 

1014, MINORITENPLATZ B 

TELEFON 022 2/ 531 10 DURCHWAHL 2370 

r::~Si~r:~ij~üSTiT IIL 
l. I u. " 0,""' ._...,J 
J I 
'j fbC: , " 
I ; 
, i 

J 1 ".112 H 12 -T 'tl ~ 9 ":.' 
Sehr geehrter Herr 

1.1.;11:1 1- 1 \ •• r 

EI und e s m i h.i.$.,t.e"c.l._~-._,~" __ , _____ "_., _ 

Bezugnehmend auf die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nat~onalrat Smol1e und Gen., Zl. 3182/J-NR/1989, und Ihre 

Anfrage vom 16., Jänner 1989 darf ich als das für Sportangelegen­

heiten in Niederdsterreich zuständige Regierungsm\tgl ied auch 

im Namen des Herrn Larldeshauptmann von Niederdsterreich wie 

foi gt, Stel) ung nehmen: 

Zu Punkt 1. der Anfrage wird festgehalten. daß sich in Nieder­

österreich derzeit auf Weisung der NÖ Landesregierung Experten 

mit der Erstellung von Entwürfen für geeignete Maßnahmen befas­

sen, wobei erst auf .Grund dieser Expertenvorschläge die 

obersten Organe der Landesverwaltung bzw .. auch der Landesgesetz­

geber zu entscheiden haben werden, obdie zu treffenden Maß­

nahmen in Akten der Landesgesetzgebung, der Landesvollziehung 

oder etwa der Gemeindevollziehung bestehen sollen. Da somit 

derzeit noch kein konkretes Normerzeugungsverfahren im Gange 

ist. Kann auch die Frage nach der Zuständigkeit einer konkreten 

Abteilung des Amtes der NÖ Landesregierung oder einer Akten2ahl 

nicht beantwortet werden. 

Allgemein darf zum Inha"lt der Anfrage festgestellt werden. daß 

sicherl ich aus den Materialien zur Mietrechtsgesetznovelle 

ersichtlich ist. welche Überlegungen den Nationalrat bewogen 

haben. dem Justizminister die gegenständl iche Verordnungser­

m~chti9ung zu erteilen. Der Bundesqesetzgeber hatte demnach die 

A 0:' ; C tl t. e ; n e t' sei t s die K Li n d i 9 LJ n 9 '-:; L, e s c h t' cl n K unq f Ij r 5 0 0 t' t ,~ t ~1 t t t~ n 
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Cl e m a P. ~ t; 9 ,'\ R Gen d Cl u", t i IJ Cl U s i auf e n zu' ass e n. a n a e r e r sei t s a 0 e '" 

Gen Lanaern nocn ausrelcnend leit zu qeben. im Bereich inrer 

Gesetz8eoun~ aeeignete MaRnahmen zum Scnutz von Sportst~tten zu 

geben. 1m Sinne dieser uDer1equngen muR es unserer Ansicht nach 

" f ,j r 0 i e Er", a 55 U n 9 ein e r Ver 0 ra n LJ n q 9 em a ß .j i es e r ß e s t ; n1 m unq 

bereits qenuqen. wenn nacn Anhbruna des LandeShauptmannes fest­

steht. daß im Land konkrete üoerlegungen angestellt werden, wie 

der Soortstattenschutz nach Auslaufen aer Kündi9u~gsbeschrän­

kung weicers gewanr'leistet weroen Kann, onne daß diese über­

legungen bereits bis 2U einem Stadium gediehen sein müssen, in 

welchem Verfanren über konkrete Gesetzgebungs- oder Verwaltungs­

akte eingeleitet wurden. Anderenfal ls w~re die vom Gesetzgeber 

vorgenommene Differenzierung zwischen "vorbereitet" und "getrof­

fen werden~ sinnlos. Maß~ahmen der Raumordnung. die "getroffet! 

werden", sind Ja ebenfalls noch nicht getroffen, sondern befin­

den sich erst in einem - wenn auch vielleicht konkretem - Norm­

schbofllngsorozeß. Be; der "Vorbereitung" solcner Maßnahmen mull. 

es sich daher um ein früheres Stadium der Entstehung bestimmter 

Raumoronungsmaßnahmen handeln. In diesem Sinn hat der Landes­

hauotmann von NÖ Ihnen im Anhbrungsverfahren mitgeteilt, daß 

Maßnanmen der Raumordnung in Nö vorbereitet werden_ weil die 

hiefürzuständigen Mitglieder der Nb Landesregierung die Ausar­

beitung geeigneter Maßnahmen der Raumordnung zum Schutz der 

Sportstätten in Auftrag gegeben haben. 

Ich hoffe. daß ich Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister, 

mit dieser Information dienen konnte und verbleibe 

mit den besten Grüßen 
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l,andcsl'.it 

DIPL.·INU. FRANZ HASIBA 

f!">n1 - fo .. 
~. ·.>;f 'l.D' " 1 .. " ..:J 
~ia:; !..".jII'I_ .~---_.-._----_.-_.---

_ ,... '_"",", .,.,,....uz.: ALLG. Spo/St/Ko - 1989 
Eillgel. 1 u. n:J. 1~,.J 

.~.~G~~S'~INISTERiüM FOR~~(~'l~~~:a'·~~'~:~:7/:·m:':':.:~(~3~6)~:791~1I~ 

Herrn I f~~::, Lrt/;!o Tr-
Bundesminister 17~~~' tA~,f/A"" .J ~,~ .... 
Dr. Egmon t FOREGv~R'~~"" ________ A_A_\(tE_,~..: 1 6. F e~g89 

Bundesministerium für ~ 
Justiz 
Museumstraße 7 
1070 WIEN 

Geg.: Kündigungsschutz für Sportstätten. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

In Beantwortung der Anfrage des Bundesministeriums für 
Justiz darf ich Ihnen mitteilen, daß die Belange des 
Kündigungsschutzes für Sportstätten in der Steiermark 
in den Sportgremien intensiv beraten werden. 

Das Bundesland Steiermark wird sich vorerst mit den 
Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und Tirol, 
die ebenfalls wie das Bundesland Steiermark auf Grund 
einer Verordnung des Justizministers ermächtigt wurden, 
bis zum 31.12.1990 sportstättenschützende Regelungen 
herbeizuführen, in Verbindung setzen. 

Darüberhinaus wird das Bundesland Steiermark die gegen­
ständliche Angelegenheit auf die Tagesordnung der 
nächsten beamteten und politischen Sportreferenten­
tagung nehmen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
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~mt öer ~iroler !onöesregierung 
Präs.Abt. 11 - 17/316 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

A-6010 Innsbruck, am 8. Februar 1989 

Tel.: 052 22128701. Ourchwahl Klappe 

Sachbearbeiler: ..... pr, ".B.r a.11..0 ma YX 

Bille.in der Anlworl die 

GeschiHlszshl dieses 

Schreibens anführen. 

152 

Mu'seumstraße 7 
1070 Wie n 

'9UtmEsMINISTERIUM FURJUSTIZ 

Elngal. 1 3. FEB. 1989 
/\ fach. 

Blg. ,', 
Zahlj-ADt-i'''~ 1::)'''' Akhm 

Betreff: Kündigungsschutz für Sportstätten; 
Parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten Smolle und Gen.; 
Äußerung 

Zu Zahl 7121/5-1 7/89 vom 16. Jänner 1989 

~":",,dift!..~"'·· 

Zum bezogenen Schreiben wiid folgende Äußerung abgegeben: 

Im Jahre 1974 wurde von der Tiroler Landesregierung der sogenannte 

"Tiroler Sportstättenleitplan" erlassen, der in der Folge über­

arbeitet und als "Tiroler Sportstättenleitplan 1980" neu g,efaßt 

wurde. Diese Sportstättenleitpläne waren nicht als Verordnungen 

gedacht, sondern stellten eine Art "Selbstbindungskonzepte" der 

Landesregierung dar. 

Bereits in der Begründung zum Ersuchen des Landeshauptmannes von 

Tirol um Erlassung einer Verordnung nach § 49 Abs. 1 des Miet­

rechtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes BGBI.Nr. 724/1988, wurde 

ausgeführt, daß nunmehr die Tiroler Landesregi~rung beabSichtigt, 
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zur Verwirklichung der Ziele der überörtlichen Raumordnung nach 

§ 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1984, LGBl.Nr. 4, insbesondere 

des Zieles nach § 1 ~bs. 2 lit. h (Vorsorge für sportliche Ein­

richtungen), durch Verordnung eih entsprechendes Entwicklungspro­

gramm für das gesamte Landesgebiet nach § 4 dieses Gesetzes zu 

erlassen. In diesem Entwicklungsprogramm sollen auch Maßnahmen 

hinsichtlich der Widmung von Sonderflächen für Sportstätten udgl. 

vorgesehen werden. 

Ein nach § 4 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1984 erlassenes Ent­

wicklungsprogramm hat unter anderem zur Folge, daß im Falle des 

Widerspruchs zu einer überörtlichen Planungsmaßnahme dem von der 

Gemeinde erlassenen Flächenwidmungsplan die aufsichtsbeh~rdlich~ 

Genehmigung versagt wird und daß ein bestehender Flächenwidmungs­

plan zu ändern ist, wenn er einer Verordnung des Landes wider­

spricht. 

Zur Vorbereitung des in Rede stehenden Entwicklungsprogrammes wurde 

eine iArbeitsgruppe, bestehend aus den Abteilungen Ic (fachliche 

Angelegenheiten der überörtlichen Raumordnung, einschließlich der 

Grundlagenarbeit), If (fachliche Angelegenheiten des Sports), IIIb2 

(Rechtsangelegenhe~ten dir überörtlichen Raumordnung) und VId3 

(technische Angelegenheiten der örtlichen Raumordnung) eingesetzt. 

Die Federführung obliegt der Abteilung It, die Geschäftszahl laut~t 

Ic/Lpl-47.0/1.1989. 
, 

Für die Landesregierung: 

t1rv . 

Land~amtsdirektor 
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LANDESHAUPTMANN 

DR. WILFRIED HASLAUER 

Herrn 

Bundesminister 
Dr. Egmont Foregger 
Bundesministerium für Justiz 

I'1useumstraße 7 
1070 Wien 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

,., , 
J i, 

Salzburg, am 25. Jänner 1989 

Zahl: 0/9-14-519/5~1989 

Das Schreiben Ihres Bundesministeriums (GZ 7121/5-1 7/89) 

betreffend die Anfrage der Abgeordneten Smolle und Freunde vom 

12. Jänner 1989 darf ich wie folgt beantworten: 

Im Hinblick auf das Bundesges~tz Nr. 724 vom 13. Dezember 

1988 habe ich eine Studiengruppe im Amt der Landesregierung unter 

dem Vorsitz des Leiters der Unterabteilung flir Legislativ- .und 

Verfassungsdienst eingesetzt, die die legistischen Vorarbeiten 

für ~aßnahmen im Sinne des erwahnten Bundesgesetzes vorbereiten 

sollen. 

Die Uberlegungen ~ehen dabei in folgende Richtungen: 

1. Eine allfällige Novellierung des § 15 des Raumordnungs­

gesetzes, der "Vorbehaltsflächen" betrifft. 

2. §§ 15 und 17 des Salzburger Sportgesetzes bringen Rege­

lungen liber den Sportstättenschutz, wobei allerdings unter dem 

Begriff der "Sportstätten" zur Zeit Schipisten nicht fallen. 

3~ Selbstverständlich werden in dieser Frage auch mit den 

übrigen Bundesländern Kontakte aufgenommen I ura ein nach iviög­

lichkeit einheitliches Vorgehen in dieser Frage zu gev;ährleisten. 

Die endgültige Festlegung, welche konl~reten Maßnahmen auch 

realisiert werden, ~lird in Anbetracht der am 12~ März d.J. statt­

findenden Landtaguahl ].·2tztlich der neue Salzburger Landtag 

P05tanschrifl: Poqfa~h S~7. Chicl11,~chof. "·5010 S"I1.ollrg . Tdef')J, ,,1('('2) ~042 . Tdda.x (061;2) HO.j2·21t\2 . T~lex 6J)(J~X 

3124/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



- 2 -

zu treffen haben, dem nicht vorgegriffen werden kann~ Ich 

werde mich bemühen, dem neuen Landtag das Ergebnis der Be­

ratungen der Expertengruppe über die ins Auge gefaßten Va­

rianten so bald wie möglich vorzulegen. 

Mit herzlichen Grüßen bin ich 

stets Ihr 

sehr ergebener 
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p 

, .. 

Amt der o.ö. Landesregierung 

P 1':'1 59 6700'.36/8 GI L i In:, CI 111 1 O. F (~ b r I j d r 1 g 8 ':j 

KGndigungsschutz fGr SportstÄtten; 
P cl r I. A Tl f r cl g'~ d e,. /\ t.> <J . Z . r·J A 901 0 I 1 e 
und G(~n.; Auskunf t:sl)t-!g.~hr.)n 

Zu GZ 7121/5-I 7/89 vom 16. Jänner 1989 

O\lR.0069264 

.............. :,.,. 

An das 

Buhdesministerium für 

Mus8umstraßp. 7 

1070 W·i.B Tl 

,1·,'J.· ..... .....,.~ __ ....... ;.~w __ .. W"I__ ~ ... ~ 
. ; ~ > I .'J j \" 1<- 0: 'J ';,' (- L' f '".1 JU \.' '~·'II Z· , 

., ...... ;.;." .;) j C", :11 I ,b ,), 
Justiz 

.. , 
, '. 

. A ';-.~! I 'I .. , '.,,1, 

_. t"'BI!i·1 
?,f d..-1 (A ~ r: "::t If~ e5.; c n : 

.. ' .......... ,.~. ..~ .• . ::11':-:: ............ __ ..... :.~ 

Zum do. Schreiben vom 16. Jänner 1989 beehrt sich das Amt 

der 0.6. Landesregierung folgendes mitzuteilen: 

k.!LI,gil.ß.§Q,gk..t_.61_.9,gL_.9Q,,"-_.6.!L211!.!.lil.§!2il1,g ( .. we 1 c h e Maß nah m e n 

der Rau mQL.9.!.l1!.o.9 u s f. . .... ): 

Um Doppelerledigungen zu vermeiden, darf auf das an den 

Herrn Bundesminister für Justiz geric~tet~ Antwort­

schreiben de's h. Amtes vom 21. Dezember 1988, 

BauR-l00.071/1-1988 Le/Ko, verwiesen werden. Die in 

diesem Schreiben enth~ltenen Auskünfte können noch mit 

dem Hinweis abgerundet werden, wonach jede Gemeinde 

(unter Inanspruchnahme der ihr gemäß Art. 118 Abs. 3 

Z. 9 B-VG zur Vollziehung im eigenen Wirkungsbereich 

vorbehdltenen örtlichen RaufflQli!.Q1l.Qg) gemäß § 18 Abs. 3 

des O.Ö. Raumordnungsgesetzes im Rdhm/~n der Raumord­

nun 9 s 9 r LI n d sät z e und cl e r übe rö r t 1 ich e n Rau m 0 r d nun g 

des Landes in ihrem (dIs Verordnung zu erlassenden) 

Flächenwidmungsplan Widmungen jedenfalls auch für Sport­

und SpielfläChen auszuweisen hat (im Land Oberösterreich 
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sind di.es grundsätzlich 44~ Fläch'·Jnwi.dmurogspli~ne VOll 

(~ b 12 f) S (.) v i. ~'. 1 ..... n G I~ m f;' i n d f.} n ) . 

A.1 1 erd i f) 9 5 i. s t ddr';~ 1I f hin .. 11 w eis (~n. eI ;~ fI . In i. t d /.' n Z IJ r V.'· r ... 

füg LI n 9 s t t~ h end e n ~~ CI ß n a t1 m end ,,] r R a LI mur d n 1I n 'J Z w cl r P. i. n .~ 

Fläct)(~nvorsl)rg'~ g(~tr()ffenwHrrl.;n kann, ~~5 s.:h(·int jedoctl 

kali m m'J '3.1 .i. eh. m i. t M d ß nah nt '" n d '" r <) r t li ehe" R i:I U m p I a nun 9 

dLlsldllfen~en KGndlgungsschutz lAnYQLiLl~llg und wirksam 
, . 

Z LI V ~~ r hin d ~ r n. d i:! eI erz ei t CI u s cl e r S ic h t cl er Ra lJ"m 0 r d n lJ ng 

dAS Landes nur die Vürsayung einer Flächenwidmungsplan­

ä nd " run 9 alls dem Ti tel .0:1 e s Ge mein d e auf 5 ich t s re eh t es als 

.. fo.ldßnCil1tn'·· .. zur,V(·)r'fi.igung steht. 

Ill_I~ilA~QQtt_al_~ftL_tlQ~_all~tynit~hlilQ ("unt~r welchen Ge­

schäftszahlen und in welchen Abteilullgen der Landesregie­

rungAn die Maßnahmen vorbereitet oder getroffen werden"): 

Zunächst darf auf di~ Antwort ~u Punkt A)verwiesen wer-

den. 

Für den Bereich des Amtes der Landesregierung ist frei-

l\ch auch darauf iu verweisen. daß nach regelmäßig ver­

tretener Auffassung der Länder die Ämter der Landesre­

gierungen auch und gerade als Hilfsorgan für die Landes­

regierung in Angel·egenheiten des selbständigen Vollzugs­

bereiches der Länder nach außen nicht durch einzelne 

Abteilungen ,oeler Abteilungsgruppen in Erscheinung tre-

ten, s(lndarn als Hinhei.tlichfJr Geschäftsappr.trat (g18i<:l1-

sam als "Gesamtministerium"). Beispielhaft darf erwähnt 

~erden. daS diese grundsätzliche Position eier Länder 

u.a. durch Be~chluß der Landesamtsdirektorenkonferenz 

vom 29. April 19B2 (1lnter Hinwc)is einerseits auf § 8 

Abs. 5 lit. ~ OG. 1920 und dndorers~its - unterstQtzend 

- auf di.~ Ausfl'lhrllngen, von al Wolfgang Pesendorfor i.n 

·oer innere oi~nst~etrieb im Amt der Landesregierung" 
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, 
LI Jl cl V '">1'1 l)) p.," r n ~ h CI 1 .) r i. nl. .. I),~ r L .)rH) ,~ S a rn t s cl i r '" f· t ,) r· als 

, L ,~ .i t :;, r ct psi n 11 () r ,) n . D i. C' n OS 1: t: s' cl E' S A nl t ,.) s cl (> r Lall rj ", S r 0 <:J i. (. -

Mag. 

, 
n . Ö. La n cl H sr e gi P. r lJ n 9 : 

Im Aufl:r;,tg 

n b run n e r 

Für die Richtlgkeit 
der:Ausfertigung: 
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